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Hinweise und Empfehlungen aus der Perspektive der Raumordnung. [online] https://www.nlt.de/wp-
content/uploads/2022/11/2022_10_24_Arbeitshilfe-Solarplanung.pdf [04.01.2023]). 
 
Im Sinne von 4.2.1 03 Satz 4f. LROP wird die Planung von Agrar-Photovoltaikanlagen begrüßt. In der 
Begründung ist jedoch darzulegen, warum das Vorhabengebiet, welches als Vorbehaltsgebiet (VB) 
Landwirtschaft aufgrund hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotentials 
(3.2.1 04 RROP) festgelegt ist, gegenüber anderen Standorten im (Samt-)Gemeindegebiet, für die nicht der 
Vorbehalt Landwirtschaft festgelegt wurde, als besser geeignet eingestuft wird. 
Hinsichtlich der an das Vorhabengebiet angrenzenden Waldgebiete weise ich darauf hin, dass Wald sowie 
sämtliche Waldränder einschließlich ihrer Übergangszone gemäß 3.2.1 08 grundsätzlich von Bebauung 
freizuhalten sind. Dieses Ziel der Raumordnung ist in der Begründung abzuarbeiten und zu ergänzen und 
die Planung ggfs. entsprechend anzupassen. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die 
Stellungnahme Wald. 
Vor dem Hintergrund, dass neben dem zur Rede stehenden Vorhaben weitere Freiflächen-
Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtgröße von 60 ha in einem Korridor von knapp 3,5 km entlang der 
Bahnstrecke geplant sind (s.o.) und die Vorhaben allesamt an ein und demselben Vorranggebiet (VR) ruhige 
Erholung in Natur und Landschaft angrenzen bzw. dieses anteilig überlagern, kann die Prüfung einer 
etwaigen Beeinträchtigung dieses Vorranggebietes nicht isoliert für das beschriebene Vorhaben erfolgen. In 
der Abarbeitung dieses Ziels der Raumordnung ist, wie oben bereits geschrieben, vielmehr die kumulative 
Wirkung aller Vorhaben in den Blick zu nehmen. Dies ist entsprechend nachzuholen. 
 
Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreis Lüneburg befindet sich zurzeit in der 
Neuaufstellung. Das Beteiligungsverfahren zum 1. Entwurf wurde im April 2023 abgeschlossen. Die 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen steht kurz vor dem Abschluss. Ich weise darauf hin, dass 
�G�L�H���=�L�H�O�H���X�Q�G���*�U�X�Q�G�V�l�W�]�H���G�H�U���5�D�X�P�R�U�G�Q�X�Q�J���Q�D�F�K���$�E�Z�l�J�X�Q�J���G�H�U���H�L�Q�J�H�J�D�Q�J�H�Q�H�Q���6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H�Q���D�O�V���Ä�L�Q��
�$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J�³���]�X���E�H�X�U�W�H�L�O�H�Q���X�Q�G���D�O�V���V�R�O�F�K�H���L�Q���G�H�U���3�O�D�Q�X�Q�J���]�X���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q���V�L�Q�G�� 
 
 
Bauord nung  
Keine Bedenken, Anmerkungen oder Hinweise. 
 
 
Brandschutz  
Aufgrund der begrenzen Erreichbarkeit der Feuerwehr auf die landwirtschaftlich betriebene Fläche sind aus 
Sicht des vorbeugenden Brandschutzes und nach Absprache mit dem Gemeindebrandmeister Amelinghausen 
keine weiteren Maßnahmen zu treffen. 
 
 
Baud enkmalschutz  
Keine Bedenken oder Anmerkungen. 
 
 
Bodendenkmal schutz  
Aufgrund der räumlichen Nähe zum B-Plangebiet Wohlenbüttel-Dehnsen in dem, aufgrund der Nähe zu den 
bekannten archäologischen Fundstellen Nrn. 57-60, 66, 71, 91 sowie 100, Prospektionen durchzuführen 
sind, ist entsprechend auch in diesem Planungsgebiet mit archäologischen Funden zu rechnen.  
Eine Beteiligung der Fachbehörde, hier: Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege, Gebietsreferat 
Lüneburg (NLD), wird zur Benehmensherstellung in den Verfahren zur Bauleitplanung durchgeführt.  
 
 
Natur - und Landschaftsschutz  
Weitere Unterlagen: 
Wie in Kap. 3 sowie Kap. 7 der Kurzbegründung vom 02.2024 beschrieben, wird im weiteren Verlauf der 
Aufstellungsverfahren der Bebauungspläne durch die Gemeinden jeweils ein Umweltbericht erarbeitet. Dazu 
werden die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen für die Umweltprüfung ermittelt, das Kompen-
sationskonzept erstellt und die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung abgearbeitet. Als Grundlage werden 
eine Biotopkartierung und artenschutzrechtliche Prüfungen durchgeführt. 
Die wesentlichen Auswirkungen der Planung (Kap. 7.1.) und die Betroffenheit der Schutzgüter sind in den 
benannten Unterlagen zu konkretisieren (siehe unten, Hinweis Leitfäden). 
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Ich weise darauf hin, dass auch auf Ebene des F-Plans die Eingriffsregelung des § 1a Abs. 3 BauGB über-
schlägig abzuarbeiten ist: Der vorbereitete Eingriff ist grob zu bilanzieren und es sind konkrete Flächen zu 
benennen, auf denen das ermittelte Defizit ausgeglichen werden könnte, um die Umsetzbarkeit und damit 
die Erforderlichkeit der vorliegenden Änderung des F-Plans zu belegen. Gleiches gilt für die Ausführungen 
zum Artenschutz (§ 44 BNatSchG): Auch hier ist der Ebene der F-Planung entsprechend darzulegen, dass 
artenschutzrechtliche Tatbestände der Planung nicht entgegenstehen und dass keine ungelösten Konflikte 
auf die Ebene der B-Planung verlagert werden. 
 
Bisher fehlt in diesem Verfahren ein Umweltbericht. Dieser ist entsprechend einzuarbeiten. Erst dann ist eine 
abschließende Prüfung möglich. 
 
Maßnahmen (z.B. Erhalt Gehölz- und Biotopstrukturen sowie Schutzstreifen) sollten in den Plänen und der 
Darstellung dann bereits grob übernommen werden. 
 
Schutzgebiete in Unterlagen: 
Betroffen ist im Bereich des westlichen Flächennutzungsplans entlang der nördlichen Plangebietsgrenze das 
LSG Gebiet des Landkreises Lüneburg, welches das FFH Gebiet 212 - Gewässersystem der Luhe und unte-
ren Neetze - einschließt und unter Schutz stellt (u.a. Natura 2000 Vorranggebiet). Diese Gebiete sind bei 
den Planungen zu berücksichtigen. Negative Auswirkungen sind zu vermeiden. 
Das gesamte Gebiet befindet sich innerhalb des Naturparks Lüneburger Heide. Ziele und Aufgaben des Na-
turparks sind Naturschutz, Tourismus und naturverträgliche Regionalentwicklung zusammenzubringen. Dies 
ist zu berücksichtigen (siehe nächster Punkt Alternativenprüfung). 
 
Alternativenprüfung: 
Zu bedenken gebe ich, dass innerhalb eines Abschnittes entlang der Bahnstrecke von knapp 3,5 km sechs 
Freiflächenanlagen mit mehr als 60 ha entstehen sollen, wenn alle Bebauungspläne ihre Rechtskraft erhal-
ten.  
Dadurch entstehen in der Gesamtwirkung auf das Landschaftsbild und mit den Auswirkungen auf den Natur-
haushalt ggf. erhebliche Beeinträchtigungen. 
Dies ist für die Gesamtwirkung in den folgenden Verfahren zu berücksichtigen. Besonders mit dem Hinblick 
�D�X�I���G�L�H���5�H�D�N�W�L�Y�L�H�U�X�Q�J���G�H�U���%�D�K�Q�V�W�U�H�F�N�H���X�Q�G���G�H�U���G�D�P�L�W���Y�H�U�E�X�Q�G�H�Q�H�Q���Ä�$�X�V�V�L�F�K�W�³���D�X�I���G�L�H���3�9-Anlagen durch die 
Passagiere. 
Die Alternativenprüfung sollte daher darauf eingehen, welche weitere Flächen innerhalb der Samtgemeinde 
betrachtet worden sind, um die räumlich dicht beisammen liegenden Bereiche zu entlasten, wodurch die Ge-
samtwirkung verringert werden würde. 
 
Konzept: 
Ich rege zudem an ein Konzept/einen Leitfaden für die Errichtung von PV-Anlagen in der Samtgemeinde zu 
erarbeiten. Hierdurch können wesentliche Kriterien der Flächenwahl und der grundlegenden Aspekte einer 
raumverträglichen Anlagenentwicklung durch die und im Sinne der Samtgemeinde erarbeitet werden. 
Dadurch kann der Ausbau der Anlagen für alle Belange und Beteiligten verträglich und transparent erfolgen. 
Kriterien und Grundsätze können für die Flächenwahl und Entwicklung den Wünschen der Samtgemeinde 
entsprechend formuliert werden. 
 
Hinweis Leitfäden: 
Ich empfehle die Beachtung der beiden Leitfäden/Arbeitshilfen des Niedersächsischen Landkreistags: 
Hinweise für einen naturverträglichen Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen, Stand 11.10.2023 �± her-
ausgegeben gemeinsam mit dem Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz sowie dem Nds. 
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 
und 
Planung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen in Niedersachsen - Hinweise und Empfehlungen aus der Per-
spektive der Raumordnung, Stand 19.10.2022 �± in Zusammenarbeit mit dem Nds. Städte- und Gemeinde-
bund und in Kooperation mit dem Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
sowie dem Nds. Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. 
 
 
Wald  
Nach Benehmensherstellung mit den Niedersächsischen Landesforsten, Forstamt Sellhorn, (eingesehenen 
Dokumenten, Karten und Luftbildern und Besichtigung vor Ort am 28.03.2024 durch das Forstamt Sellhorn) 
wird folgende Stellungnahme als Untere Waldbehörde (UWaldB) abgegeben: 
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Das Plangebiet ist nahezu vollständig von Laub- und Nadel-Mischwäldern umgeben, bei denen es sich um 
Wald im Sinne des § 2 NWaldLG handelt.  
 
Waldränder besitzen als linienförmige Übergangsbiotope zwischen Wald und offener Landschaft mit ihrer gro-
ßen Artenvielfalt eine hohe Bedeutung für den Artenschutz und den Biotopverbund.  
Sie bereichern das Landschaftsbild und schützen den Wald vor Aushagerung und Windwurf. Darüber hinaus 
haben sie eine hohe Bedeutung für den Erholungswert der Landschaft.  
 
Für die Planung von Freiflächen-PV-Anlagen in Niedersachsen hat der Niedersächsische Landkreistag Hin-
weise und Empfehlungen für die Raumordnung herausgegeben (siehe Hinweise Leitfäden, Stellungnahme 
Naturschutz). Darin heißt es, dass sich die unmittelbar an Waldgebiete angrenzenden Bereiche nicht für Frei-
flächen-PV-Anlagen eignen. Es wird ein Abstand von mindestens 50 m zu Waldrändern empfohlen. Als 
Gründe sind hierfür die Verschattung, die verschiedenen Funktionen des Waldrandes, der Brandschutz und 
der Schutz der PV-Anlagen durch umstürzende Bäume genannt. 
 
Neben einem Brandrisiko, welches in beide Richtungen gilt, kann davon ausgegangen werden, dass sich die 
Module insbesondere in den Sommermonaten stark aufheizen und durch Thermik aufgrund heißer aufstei-
gender Luft ein Kaltluftsog aus umliegenden Flächen verursacht wird.  
Weiterhin ist davon auszugehen, dass angrenzende Waldränder aufgrund einer erhöhten Wärmeeinwirkung 
stärker austrocknen und damit die Gefahr von Absterbeerscheinungen und die Waldbrandgefahr steigt.  
Rund um PV-Anlagen kommt es zu elektromagnetischen Abstrahlungen, die das Ökosystem der Insekten 
beeinflusst. Dies hat auch unmittelbare Auswirkungen auf das Nahrungsangebot von u.a. Fledermäusen und 
Singvögeln.  
 
Aus fachlicher Sicht bitte ich den vom NLT empfohlenen Mindestabstandes von 50 m grundsätzlich einzuhal-
ten.  
 
Falls ein Unterschreiten des empfohlenen Mindestabstandes von 50 m im Einzelfall geltend gemacht werden 
sollte, ist  

-  aus Gründen der Gefahrenabwehr (großkronige (Laub-)Bäume sind insbesondere während der Vege-
tationszeit besonders bruch- und windwurfgefährdet),  

-  der Waldbrandvorsorge der leicht brennbaren Kiefernwälder  
-  und der Vermeidung von zusätzlichem technischen Aufwand bei der Waldbewirtschaftung  

der Mindestabstand von 30 m (eine Baumlänge) zwischen dem Waldrand und der geplanten Freiflächen-PV-
Anlage einzuhalten (siehe auch RROP des Landkreises Lüneburg).   
 
 
Immissionsschutz  
Die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsge-
�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W���I�•�U���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�V�F�K�X�W�]�����/�$�,�����Y�R�P�������������������������X�Q�G���L�Q�V�E�H�V�R�Q�G�H�U�H���G�H�U���$�Q�K�D�Q�J�������Ä�(�P�S�I�H�K�O�X�Q�J�H�Q���]�X�U��
Ermittlung, Beurteilung und Minderung der Blendwirkung vo�Q���3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N�D�Q�O�D�J�H�Q�³���Y�R�P�������������������������V�L�Q�G���]�X��
beachten. 
 
Ein Mindestabstand der PV-Freiflächenanlagen zu schutzwürdigen Immissionsorten (Wohnbebauung) von 
100 Metern ist bei der Planung berücksichtigt worden, daher sind keine erheblichen Belästigungen durch 
Lichtimmissionen zu erwarten. 
 
Es ist sicherzustellen, dass der Verkehr auf der Mühlenstraße (K9) nicht durch Blendwirkung beeinträchtigt 
wird. 
 
 
Bodenschutz  
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken.  
 
Bei der Standortwahl von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist der Leitfaden der Bund/Länder-Arbeitsgemein-
�V�F�K�D�I�W���%�R�G�H�Q�V�F�K�X�W�]�����/�$�%�2�����Ä�%�R�G�H�Q�V�F�K�X�W�]���E�H�L���6�W�D�Q�G�R�U�W�D�X�V�Z�D�K�O�����%�D�X�����%�H�W�U�L�H�E���X�Q�G���5�•�F�N�E�D�X���Y�R�Q���)�U�H�L�I�O�l�F�K�H�Q��
�D�Q�O�D�J�H�Q���I�•�U���3�K�R�W�R�Y�R�O�W�D�L�N���X�Q�G���6�R�O�D�U�W�K�H�U�P�L�H�³���Y�R�P�������������������������]�X���E�H�D�F�K�W�H�Q�� 
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und Nachtzeit von Eisenbahnverkehrsunternehmen zur Beförderung von Gütern und Personen 
bestellt werden kann.  

Mit freundlichen Grüßen  
 

Schieneninfrastruktur Ost -Niedersachen GmbH 

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und bedarf keiner Unterschrift oder Signatur  
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Der Flächenbewirtschaftung zugrundeliegende Arbeitsbreiten-Teiler ist 3, die Pflanzenschutz- und 
Düngetechnik bildet dabei die Bewirtschaftung bestimmenden Spannweiten. Heißt 
Pflanzenschutztechnik und Düngetechnik ist heute i.d.R. mit Arbeitsbreiten von 21 �± 27 (manchmal 
30 m) üblich (wirtschaftlich).  
 
Die Region ist ackerbaulich durch die den Hackfruchtanbau geprägt. Zuckerrüben, Kartoffeln und 
Zwiebeln sind elementarer Bestandteil der regionalen Fruchtfolge und halten die Betriebe 
wirtschaftlich über Wasser. Der Getreidebau unter Feldberegnung ist in keiner Weise auskömmlich.  
 
Zwischen den Modulreihen sind lediglich Agrarstreifen von 9 m vorgesehen? 
 
Es wird nicht deutlich wie moderne Applikationstechnik (Pflanzenschutzgeräte, Streutechnik) und 
nicht zuletzt Kartoffel- und ZR-Erntetechnik auf 9 m Streifen technisch und wirtschaftlich agieren 
können soll. 
 
Die Feldberegnung ist für den regionalen Ackerbau unerlässliche Voraussetzung. Mit welcher 
Beregnungstechnik, welchen Wurfweiten und zu welchen Kosten soll auf den 9 m Agrarstreifen 
gearbeitet werden können? Ohne eine technische und wirtschaftliche praktikable Feldberegnung 
wird eine landwirtschaftliche und erst recht keine ackerbauliche Nutzung möglich sein. 
 
Insgesamt vermissen wir ein schlüssiges und transparentes landwirtschaftliches Nutzungskonzept 
entsprechend der DIN SPEC 91434 u.a. zu folgenden Aspekten: 
 

�¾ Wasserverfügbarkeit für die Kultur trotz Agri-PV 
�¾ Landnutzungseffizienz (mind. 66 % Referenzertrag) 
�¾ landwirtschaftlicher Nutzungsplan (Fruchtfolge, Landtechnik) 

 
 
Solange uns kein in sich schlüssiges Konzept über die beabsichtigte landwirtschaftliche Nutzung 
vorliegt, welches begründet, dass es sich beim gegenständlichen Entwurf um eine vordergründig 
landwirtschaftliche (damit meinen wir reelle auf Gewinnerzielungsabsicht ausgelegte 
Bodenertragsnutzung) Nutzung mit ergänzender PV-Nutzung handelt (Definition für eine Agri-PV), 
bestehen seitens der Landwirtschaftskammer Niedersachsen erhebliche Bedenken  gegen das 
Vorhaben. 
 
Hinweis Biotop -/ Artenschutz und Jagd:  
 
Wir weisen darauf hin, dass es üblich und zulässig ist PF-Anlagen in der Fläche aus verschiedenen 
Gründen durch Zäunungen zu sichern.  
 
Dabei bitten wir zu berücksichtigen, dass die Zäunungen so ausgelegt sein müssen, dass 
Fernwechsel zwischen Revieren und insbesondere kleinräumige Wildwechsel erhalten bleiben.  
 
Hermetisch eingezäunte Extensivierungsstreifen in den Modulreihen machen aus unserer Sicht 
ökologisch nur eingeschränkt Sinn. 
 
Durch die Errichtung der Anlage muss eine ordnungsgemäße Jagdausübung im Sinne der 
Landeskultur möglich bleiben (Waldrandabstände, Korridore und Wechsel frei halten/ vorsehen). 
  







Der Hegering Amelinghausen nimmt in seiner Rolle als anerkannter Naturschutzverband die 
Aufgabe wahr, die frei lebende Tierwelt im Rahmen des Jagdrechts im Gleichgewicht zu halten 
und die Artenvielfalt zu fšrdern. Dies beinhaltet lokale Aspekte des Naturschutzes, der 
Landschaftspflege, des Tierschutzes und des Umweltschutzes. Der den JŠgern durch das 
Bundesjagdgesetz Ÿbertragene Hegeauftrag ist eine aus dem Grundbesitz abgeleitete Pflicht und 
dient dem Erhalt des Wildbestandes in seinem natŸrlichen Habitat. Der Hegeauftrag umfasst 
neben wirksamen Konzepten auch die Begleitung der AusfŸhrung und spŠteren Betreuung.!

Der Hegering Amelinghausen als Gemeinschaft nimmt diesen Hegeauftrag in der Region der 
Samtgemeinde Amelinghausen gemeinsam mit den GrundeigentŸmern wahr.!

In diesem Zusammenhang nehmen wir heute zum Vorentwurf der BebauungsplŠne der 
Samtgemeinde Amelinghausen Nr. 41 und der Gemeinde Soderstorf Nr. 14 ãAgri-PV-Anlage 
Dehnser BergÒ, sowie generell zur 59. €nderung des FlŠchennutzungsplanes der Samtgemeinde 
Amelinghausen wie folgt Stellung:!

1. zur Landwirtschaftliche Photovoltaik-Anlage (Agri-PV) - allgemein "
Wir sehen im Bau von Agri-PV Anlagen generell eine Chance, attraktiven Lebensraum zu 
schaffen und einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten. Dies ist im 
Zusammenhang mit einer zunehmenden FlŠchenverdichtung sehr zu begrŸ§en. "
Dies gilt besonders fŸr die geplanten Agri-PV-Anlagen, da durch Artenvielfalt fšrdernde 
Bepflanzung der Streifen unter den Modulen in Verbindung mit den dadurch entstehenden 
Grenzlinien zu den landwirtschaftlich genutzten Streifen, die bisher wenig fŸr frei lebende 
Arten nutzbaren FlŠchen deutlich im Sinne der Artenvielfalt aufgewertet werden kšnnen. 
Gerade das Niederwild wird von der kleinteiligen, abwechslungsreichen Feldstruktur der Agri-
PV FlŠchen, als einem fŸr sie gŸnstigen Lebensraum, profitieren."
"

2. zur 59.€nderung des FlŠchennutzungsplanes"
Die beiden geplanten Anlagen in den Gemarkungen der Gemeinden Amelinghausen und 
Soderstorf liegen in direkter Nachbarschaft zu weiteren sich in Planung befundenen oder 
bereits installierten PV-FFA (siehe 50. €nderung ãSolarpark WohlenbŸttel, 51. €nderung 
ãSolarpark WohlenbŸttel-Dehnsen, šstlich des Vorhabens, sowie frŸhere FlŠchen bei 
Schwindebeck westlich zu den hier geplanten FlŠchen). "
Da die hier bezeichneten FlŠchen einen fŸr Wildtiere relevanten Durchlass zwischen 
umzŠunten PV-FFA und der Wohnbebauung Soderstorf schlie§en wŸrden, sind sie nicht nur 
als Einzelvorhaben, sondern auch vielmehr in ihrer Gesamtwirkung auf die Raumordnung hin 
zu bewerten."
"
Die Bewertung  aus Sicht  des Naturschutzes  muss  den Zusammenhang  mit  den 
unmittelbar  benachbarten  und  weiter  entfernten  jedoch  in rŠumlichen  Zusammenhang  
stehenden  weiteren  Photovoltaikprojekten  herstellen.  "
"
Als besondere Aspekte sind hier zu nennen:"
a) der Zugang zur Luhe als Haupt-Wasserreservoir fŸr Wildtiere - gerade im Sommer"
b) der fŸr eine gesunde Genetik erforderliche Blutaustausch beim Rotwild durch 
Wanderbewegungen zwischen den 4 bestehenden Vorkommen im Gro§raum Amelinghausen 
(siehe Anlage 1)"
c) die Konzentration der Wanderbewegungen auf 4 Punkte innerhalb von 7,5 km, die zu 



Unfallschwerpunkten im Stra§en- und Bahnverkehr fŸhren kšnnen (siehe Anlage 1)."
"
BeeintrŠchtigung der Fernwechsel"
Aus beiliegender Darstellung (Anlage 1) ist ersichtlich, dass zwischen Amelinghausen und 
Schwindebeck derzeit 9 unterschiedliche PV-Projekte mit unterschiedlichem 
Bearbeitungsstand geplant bzw. beabsichtigt sind. ZŠhlt man zu diesen FlŠchen weitere fŸr 
grš§ere SŠugetiere bestehende Hindernisse hinzu, entsteht hier im Zuge der Eisenbahnlinie 
und Luhe eine 7km lange Barriere, die die Wanderbewegungen von grš§eren Wildtieren, 
insbesondere Rotwild stark einschrŠnkt bis verhindert. Dies ist besonders relevant fŸr den 
innerartlichen Austausch zwischen den 4 Rotwildvorkommen auf dem Gebiet des Hegeringes 
Amelinghausen (DiersbŸttel, Ehlbeck, Hasenberg, Marxen)."
"
WildunfŠlle"
Die im SŸden der PlanflŠchen parallel verlaufende Kreisstrasse Etzen-Soderstorf ist bereits 
jetzt ein Schwerpunkt fŸr WildunfŠlle, meist verursacht durch Schwarz- u. Rehwild. Die 
Verringerung des verfŸgbaren Lebensraumes und die Blockade der Wanderbewegungen 
dŸrfte zu weiterem Ansteigen der Wildunfallgefahr auf dieser Kreisstrasse fŸhren. "
FŸr die Bahnstrecke Soltau Ð LŸneburg wird zurzeit eine Reaktivierung geplant. Es ist parallel 
zu den PlanflŠchen mit regelmŠ§igem Personennahverkehr mit Geschwindigkeiten von 100 
km/h zu rechnen. Auch hier wird sich von Nord nach SŸd wechselndes Wild zwischen Luhe 
und Bahn stauen und bei dem Versuch, die die Wechselbewegung stšrenden Hindernisse zu 
Ÿberwinden, zur HŠufung von WildunfŠllen fŸhren"
GemŠ§ dem Leitfaden fŸr die Zulassung von Photovoltaik-FreiflŠchen-Anlagen (Anlage 2) 
sollte die Bewertung, AbwŠgung und Entscheidung alle positiven und negativen Auswirkungen 
in škologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht berŸcksichtigen, um die Nachhaltigkeit 
der Projekte sicherzustellen.Ò"
"
Der Landesgesetzgeber hat mit €nderung des NROG von Juli 2022 beschlossen, dass in 
Niedersachsen bis zum 31.12.2039 keine Raumordnungsverfahren fŸr FreiflŠchen-PV-Anlagen 
mehr durchgefŸhrt werden (vgl. ¤9 Abs. 1 Satz 2 NROG). Daher liegen Instrumente und 
Entscheidungsgewalt fŸr die Bewertung, AbwŠgung und Entscheidung alle positiven und 
negativen Auswirkungen in škologischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht mit dem Ziel, 
die Nachhaltigkeit der Projekte sicherzustellen, bei den lokalen Planungsbehšrden. (Anlage 3)"
"
Wir bitten deshalb im Zusammenhang mit dieser 59. €nderung des FlŠchennutzungsplanes 
um eine ganzheitliche Bewertung der Raumordnung mit besonderer Betrachtung der 
kumulativen Wirkung aller SonderflŠchen-PV, mit dem Ziel, entsprechende 
Minderungsma§nahmen, wie die Freihaltung von Wanderkorridoren in die BebauungsplŠne mit 
aufzunehmen. (siehe hierzu auch Arbeitshilfe Solarplanung, Punkt 1.9, Anlage 3 und Anlage 4)!

3. Zu 4.4 und 5.2 sowie †bersichtskarte Plangebiet"
Unter 4.4. weist das PlanungsbŸro darauf hin, dass die beiden TeilflŠchen durch eine Zufahrt 
miteinander in Verbindung stehen. Diese soll nach 5.2 auch weiterhin als Verbindung genutzt 
werden. Laut Auskunft des FlŠcheninhabers Jens Wischmann ist vorgesehen, die FlŠchen 
mittels eines Zaunes einzufrieden, nicht zuletzt um den Belangen der Versicherung zu 
genŸgen. Dies hŠtte zur Folge, dass"
a) die GesamtlŠnge des Zaunes 1,15 km lang wŠre (Luftlinie 875m), ohne Durchlass und"
b) die Wallhecke als Lebensraum durch den Zaun zu einer Sackgasse wird. "



"
Diese Information im Zusammenhang mit dem Installationskonzept unter 6.2.2 lŠsst den 
Schluss zu, dass die 18m Au§enabstand und umlaufende FreiflŠche innerhalb  des Zaunes 
liegt, da sie unter anderem als Vorgewende fŸr die zur Bearbeitung der FlŠche nštigen 
Maschinen dienen soll. Demzufolge wŸrde der Mindestabstand zu VerkehrsflŠchen vom 15 
Metern au§erhalb des Zaunes nicht eingehalten. Zumindest ist dies aus der Planung nicht 
ersichtlich. "
Hier bitten wir um Klarstellung, wie genau Einfriedung und AbstŠnde geplant sind!"

4. VorschlŠge fŸr Ma§nahmen zur Minderung und Vermeidung der aus der Barriere entstehenden 
Nachteile:!

a. Gesetzliche Grundlage:!

BT-Drucksache 19/23482 vom 19.10.2020$fŸhrt aus, dass ãaus GrŸnden des 
Naturschutzes angesichts der Ausweitung der FlŠchenkulisse weiterhin FlŠchen fŸr die 
Wanderung von Tieren, insbesondere von grš§eren SŠugetieren, freizuhaltenÒ$seien.!

b. UmzŠunung:!

Eine UmzŠunung der Anlagen verschŠrft deren Barrierewirkung und sollte mšglichst 
unterbleiben. Sollte dies nicht mšglich sein, ist eine Bodenabstand von 20 cm 
erforderlich, um die DurchlŠssigkeit fŸr KleinsŠuger zu gewŠhrleisten."
GemŠ§ Sicherheitsbestimmungen ist ein Abstand von 18 cm immer noch hinreichend, um 
Menschen den Zutritt zur FlŠche zu verwehren (siehe Anlage 7). "
"
Zudem soll beim Bau von PV FFA vermieden werden, dass Wildtiere bei ihren 
Wanderbewegungen entlang der ZŠune direkt auf VerkehrsflŠchen gefŸhrt werden. Eine 
Mšglichkeit zum Einwechseln in diese FlŠchen ist daher dringend geboten. Nach 
RŸcksprache mit den Versicherern kšnnen problemlos WilddurchlŠsse , wie etwa der 
ãRehwildschlupfÒ (Ma§e 1m x 0,9m mit festem LŠngsgestŠnge) oder auch spezielle 
HasendurchlŠsse (20cm x 25cm) in den Zaun integriert werden. Kleine LŸcken im Zaun an 
den jeweiligen Ecken dienen dem gleichen Zweck. Hierzu ist einzig sicherzustellen das "
a) Menschen der Zutritt zur PV FFA verwehrt bleibt und "
b) die Wechselrichter gut geschŸtzt sind, um eventuelle SchŠden am Tier oder an der 
Anlage zu vermeiden. (Auskunft: Lars Hoffmann, Ostsee Assekuranzkontor GmbH)"
Als Alternative kommt als UmzŠunung auch ein wolfsabweisender Zaun mit 6 Stromlitzen 
in Betracht. Die Zerschneidungswirkung fŸr grš§ere SŠuger vom Hasen bis zum Reh ist 
dann erheblich geringer als bei einem 2 m hohen Maschendrahtzaum. Der Zaun sollte 
nicht in den Boden eingelassen werden und ebenfalls einen Abstand zur ersten Litze von 
etwa 18 cm haben."
Auf dieser Grundlage bitten wir die Samtgemeinde, entsprechende Au flagen fŸr die 
Zaungestaltung zu formulieren. (siehe auch Anlage 6) vorzusehen.!

c. AbstŠnde!

Die im Bezugsdokument beschriebenen AbstŠnde von 18m Baugrenze sollten auf 50m 
erweitert werden, soweit sie an WaldrŠnder grenzt. (vgl. NiedersŠchsischer Landkreistag, 
Planung von FreiflŠchen-Photovoltaikanlagen in Niedersachsen, Hinweise und 
Empfehlungen aus der Perspektive der Raumordnung v. 19..10.2022, S. 30.) Damit sollen 
Ertragseinbu§en durch Verschattung, BeeintrŠchtigungen der besonders wichtigen 



Waldrandbereiche und Gefahren durch umstŸrzende BŠume verringert werden. Au§erdem 
trŠgt dieser Mindestabstand zum Brandschutz bei. "
Entlang der Bahnlinie sollte dieser Abstand vom nšrdlichen Waldrand gelten. Diese 
PufferabstŠnde sollten nicht landwirtschaftlich genutzt werden, sondern einer natŸrlichen 
Waldrandbildung Ÿberlassen werden. Die entstehende Verbuschung kann fachgerecht 
zurŸckgeschnitten werden.!

d. DurchlŠsse!

Die beiden im Bezug genannten FlŠchen werden durch eine Wallhecke mit westlich 
vorgelagertem unbefestigten Weg voneinander getrennt. Im Osten grenzt die FlŠche an 
einen befestigten Wirtschaftsweg, der wiederum an eine weiter ostwŠrts angrenzende Ð 
geplante - PV-Anlage anschlie§t. Insgesamt handelt es sich um eine von diesen beiden 
Wegen unterbrochene Barriere von 1,5 km LŠnge. Wir empfehlen, die Wallhecke als 
Wilddurchlass vorzusehen. Dazu sollten dem wechselnden Wild mindestens 50 m 
zwischen den UmzŠunungen bzw. zw. den AV-Streifen zur VerfŸgung stehen. Dieser 
Streifen sollte der natŸrlichen Verbuschung einer Wallhecke Ÿberlassen werden. 
Fachgerechte Pflegema§nahmen sollten eine Wuchshšhe von ca. 3 m erlauben. Ein 
weiterer Durchlass mit vergleichbarer Breite und Bewuchs sollte im Zuge des šstlichen, 
befestigten Wirtschaftsweges eingeplant werden. Sehen Sie dazu bitte das 
Naturschutzfachliche Gutachten des DJV (Anlage 5)"
"
Bei der UmzŠunung ist hier insbesondere bei durch den Zaun gebildeten ãSackgassenÒ 
auf DurchlŠsse  fŸr Tiere  zu achten, da die bei der aktuellen Wolfsdichte im Landkreis 
LŸneburg sonst schnell zur tšdlichen Falle werden kšnnen. !

e. Einfriedung!
Wir empfehlen die Einfriedung der PV FFA mit heimischen, wenig wuchernden StrŠuchern 
und niederen Gehšlzen, die pflegeleicht sind und die Interessen von Naturschutz und 
Artenvielfalt optimal unterstŸtzen, da sie Lebensraum und Deckung bieten: "
Hartriegel, Kornelkirsche, Liguster, Holunder, Soireen, Spierstrauch, Schmetterlings flieder, 
Sanddorn, Ginster, schwarze Johannisbeere, PfaffenhŸtchen, rote Heckenkirsche, 
Himbeere,"
Diese Empfehlung ist fšrderfŠhig und sollte im DurchfŸhrungsvertrag bzw. in der Satzung 
zum Bebauungsplan berŸcksichtigt werden! (siehe auch Anlage 8)"

5. AusgleichsflŠchen!

Querungskorridore und AbstŠnde kšnnen auch als Ausgleichs- und Ersatz flŠchen dienen."
"
 !

6. Umwidmung der FlŠchen in SonderbauflŠchen"
Die 51. €nderung des FlŠchennutzungsplanes der Samtgemeinde Amelinghausen sieht vor, 
die TeilflŠchen Nr. 40 und Nr. 13 als SonderbauflŠchen auszuweisen. "
"
Jagdliche  und  finanzielle  Konsequenzen: "
Damit ist mit einer Anerkennung dieser FlŠchen als ãbefriedeter BezirkÒ durch die 
Jagdbehšrde zu rechnen. In befriedeten Bezirken ist die JagdausŸbung grundsŠtzlich nicht 
gestattet. Dies hat weitreichende Konsequenzen, auch fŸr den FlŠcheneigentŸmer, da "



1. er im Sinne des Tierschutzgesetzes seine FlŠchen zu betreuen und Leid der Tiere zu 
vermeiden hat. In Bezug auf eingezŠunte Agri-PV Anlagen sind hier insbesondere die 
Gefahren durch lokal konzentrierte †berpopulation (Myxomatose, Chinaseuche, RŠude, 
Haarlinge) zu nennen. Bei untersagter Jagd braucht es ein Alternativkonzept zur Erhaltung 
eines angemessenen, gesunden und in seiner Altersstruktur ausgewogenen 
Wildtierbestandes."
2. er fŸr diese FlŠchen keine Jagdpacht mehr bekommt,"
3. das Herausnehmen dieser FlŠchen aus dem Jagdbezirk dazu fŸhren kann, dass der 
Jagdbezirk als solches durch seine verminderte Grš§e nicht weiter bestehen kann, was auch 
fŸr andere GrundstŸckseigentŸmer finanzielle Konsequenzen haben kann."
"
Wir empfehlen daher, folgende Regeln in den DurchfŸhrungsvertrag bzw. die Satzung zu den 
BebauungsplŠnen Amelinghausen Nr. 41 und Soderstorf Nr.14 mit aufzunehmen:"
a) Die PV FFA bleibt weiterhin jagdliche FlŠche und"
b) Dem JagdausŸbungsberechtigten ist Zutritt zur PV FFA zu gewŠhren, insbesondere um den 
Hege- und Naturschutzaufgaben mittels Fallenjagd nachzukommen, als auch den 
FlŠcheninhaber bei der tierschutzgerechten Betreuung zu unterstŸtzen."
"
oder mindestens"
"
Die PV FFA wird nach Genehmigung durch die Jagdbehšrde als ãbefriedeter BezirkÒ 
ausgewiesen. Im Sinne des Tierschutzgesetztes ist im Bedarfsfall bei der unteren 
Jagdbehšrde ein Antrag auf jagdliche UnterstŸtzung zu stellen."
"
Konsequenzen  fŸr den Natur-  und  Artenschutz: "
Zur Fšrderung und Bewahrung der heimischen Artenvielfalt ist es notwendig, Biotope in ihrer 
Struktur zu erhalten und das Ausbreiten invasiver Arten zu vermeiden. Auf PV FFA ist Ÿber die 
Zeit mit einer Ausbreitung von Jakobskreuzkraut und Kompaslattich zu rechnen. Werden diese 
Arten nicht gezielt bekŠmpft, kšnnen sie schnell heimische Arten zurŸckdrŠngen. Eine Auflage 
zur Reduktion invasiver Arten im Rahmen der Pflege der nicht bearbeiteten FreiflŠchen und 
Korridore ist in den Bebauungspan mit aufzunehmen."
"

7. zu Umfang und Detaillierungsgrad der UmweltprŸfung:"
Die UmweltprŸfung sollte die Auswirkungen auch einer ungezŠunten Agri-Voltaikanlage auf die 
Wanderbewegungen des Reh- u. Rotwildes beinhalten. !

Au§erdem sollte geprŸft werden, welche weiteren Ma§nahmen zur Verringerung der 
Wildunfallgefahr zu treffen sind. !

Weiters ist die kumulative Wirkung aller umzŠunten PV-Anlage auf den Zugang der grš§eren 
Wildarten zur Luhe zu untersuchen.
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